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Stadt Stolpen 
 

Öffentliche Sitzung des Stadtrates am 26.03.2024 
 

Bebauungsplan „Gewerbe- und Sondergebiet Rettungswache“  
 

 

Behandlung der Anregungen und Hinweise zum Vorentwurf 
sowie Bestätigung des Entwurfes 

 
Beschluss - Nr. …/2024 

1. VERFAHRENSSTAND 
 

Der Stadtrat der Stadt Stolpen hat in seiner Sitzung am 21.11.2023 mit Be-
schluss Nr. 70/2023 den Vorentwurf des Bebauungsplanes „Gewerbe- und Son-
dergebiet Rettungswache“ gebilligt und seine öffentliche Auslegung beschlos-
sen. 
 
Der Vorentwurf wurde den berührten Trägern öffentlicher Belange mit Schreiben 
vom 23.11.2023 mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 12.01.2024 zugesandt. 
 
Die öffentliche Auslegung des Vorentwurfs erfolgte vom 18.12.2023 bis 
12.01.2024. 
 
Zur öffentlichen Auslegung wurden von 15 Trägern öffentlicher Belange und 4 
Nachbargemeinden Stellungnahmen bzw. Hinweise abgegeben. Zusätzlich 
wurde der Planentwurf im Ortschaftsrat Stolpen besprochen. Von Bürgern wur-
den 2 Stellungnahmen abgegeben. 
6 Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und von 2 Bürger sind abwä-
gungsrelevant, die restlichen signalisieren Zustimmung. 
 

 

2. ABWÄGUNG  DER  ANREGUNGEN  UND  HINWEISE 
 
Durch Bürger wurden zwei Anregungen vorgebracht. 
Die während der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange vorgebrachten An-
regungen und Hinweise hat der Stadtrat mit folgendem Ergebnis geprüft: 
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2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste Seite.  
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2.1.1 
 
 
 
2.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zu 2.1.1 
 
Keine Abwägung erforderlich.  
 
 
Zu 2.1.2 
Die Flächennutzungsplanänderung wurde bis zur Vor-
lage dieser Stellungnahme noch nicht begonnen.  
Dem Stadtrat wird empfohlen, die 2. Änderung des FNP 
zu beginnen. 
Das Verfahren soll parallel zum Bebauungsplan erfolgen.
Dem Stadtrat werden die Änderungsunterlagen zur Be-
schlussfassung vorgelegt. 
 
 
Bei der roten Linie handelt es sich um die Darstellung der 
Zaunanlage aus dem Vermessungsgrundplan.  
 
Sie wird In der Planzeichnung ausgeblendet. 
Darüber hinaus ist der Vermessungsgrundplan in der Le-
gende dargestellt. 
 
 
 
 
Die Darstellung des Bezugspunktes wurde klargestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste 
Seite.  
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2.1.3 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 2.1.2 
Hierbei handelt es sich um einen Schreibfehler, dieser wurde beho-
ben. 
 
In den Textliche Festsetzungen wird unter Ziffer 2 die Formulierung: 
FH maximale Firsthöhe in Metern siehe Eintrag in der Planzeich-
nung ergänzt und die Gebäudehöhe gestrichen. Die Planzeichnung 
wird angepasst. 

Die Angabe des Bezugspunktes sagt aus, dass es sich um die Höhe 
in Metern DHHN 2016 /NHN handelt, hier Normalhöhe. Durch wei-
tere unter Ziffer 2 genannte Angaben, wie maximale First- bzw. 
Traufhöhe ist die Angabe eindeutig.  
Die Doppelung von Textpassagen wie Ziffer 7.1.5 der Textliche Fest-
setzungen und 5.1.5 der Begründung wird ersatzlos gestrichen.  
 
Zu 2.1.3 
Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung soll weiterhin 
eine untergeordnete Bedeutung haben. Dem Hinweis folgend wird 
die Umbenennung in „Wirtschaftsweg“ vorgeschlagen. 
 
 
Zu 2.1.4 
In der gemeinsamen Beratung im Landratsamt konnte Einigkeit zur 
Reduzierung der Dachneigung erzielt werden. 
Das Plangebiet liegt relativ weit vom Sichtbereich der Burg entfernt 
am Rand der Bebauung. 
Die Anregungen werden in den Textliche Festsetzungen II Ziffer 1 
wie folgt übernommen: 
1.1  DACHEINDECKUNG  
Die Dacheindeckung ist mit naturroten oder anthrazitfarbigen Ton-
dachziegeln bzw. Dachsteinen in matter Engobe (ohne Nassglanzef-
fekt) auszuführen. 
1.2 FASSADEN  
Fassaden sind aus natürlichen Materialien wie Putz, Klinker oder 
aus Holz herzustellen. Materialien für Verkleidungen wie Kunststoff 
und Metall sind unzulässig.  
Die Abfärbung der Fassaden hat in einem natürlich gebrochenen 
Farbton zu erfolgen. Die Farbigkeit der Türen und Fenster ist darauf 
abzustimmen. Das Farbkonzept ist mit der Denkmalschutzbehörde 
abzustimmen. 

 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste 
Seite.  
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2.1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 2.1.4 
Die Hinweise unter 4 und 5 werden in die Textlichen 
Festsetzungen unter III Ziffer 4 wörtlich übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.1.5 
 
Keine Abwägung erforderlich.  

 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen. 
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2.1.6 
 
 
 
2.1.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 2.1.6 
 
Keine Abwägung erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.1.7 
Siehe auch ergänzende Zuarbeit LRA vom 30.01.2024 ab Seite 12. 
 
 
Die geforderten Angaben wurden durch den ASB OV Neustadt in 
Sachsen e.V. zugearbeitet und in die Begründung unter Ziffer 4.1.2 
übernommen. 
Auf die Wiedergabe des Textes wird an dieser Stelle verzichtet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. Seite12 ff 
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2.1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu 2.1.8 
 
Eine konkrete Flächenausweisung kann erst mit der Vorlage 
der Bauplanungsunterlagen erfolgen.  
 
Die Hinweise werden in der Begründung unter Ziffer 4.2.5 er-
gänzt: 
Das aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen 
gesammelte abfließende Niederschlagswasser erfüllt den Ab-
wasserbegriff i. S. v. § 54 Abs. 1 Nr. 2 WHG. Die Ableitung 
dessen in ein Gewässer (hier Grundwasser) ist grundsätzlich 
erlaubnispflichtig. Das gilt ebenso für Baugrubenwasser.  
Bei den weiteren Planungen ist zu berücksichtigen, dass die 
Grundwasserneubildung durch Versiegelung des Bodens und 
andere Beeinträchtigungen der Versickerung nicht über das 
notwendige Maß hinaus behindert werden darf (§ 39 Abs. 1 
SächsWG) und im Interesse des Hochwasserschutzes Boden-
versiegelungen zu vermeiden sind und sonstige geeignete 
Maßnahmen zur Verminderung des Niederschlagswasserab-
flusses zu treffen sind (§ 70 SächsWG).  
Den Empfehlungen des Baugrundgutachtens ist dabei zu fol-
gen. (Stellungnahme LRA v. 24.01.2024) 
 
 
Die Schmutzwasserentsorgung ist gemäß Abstimmung 
mit dem Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittlere 
Wesenitz“ gesichert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste 
Seite. 
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2.1.9 
 
 
 
2.1.10 
 
 
 
 
 
 

 
 
Siehe vorherige Seite.  
 
Die Hinweise zur Befestigung der Grundstückszufahrten 
und Stellplätze sind im Teil B Textliche Festsetzungen 
unter Ziffer 7.1.3 bereits festgesetzt. 
 
Die Hinweise zum Verzicht auf bestimmte Materialien der 
Dacheindeckung sind bereits unter Ziffer 7.1.4 der Textli-
chen Festsetzungen enthalten. Der Hinweis zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen findet sich eben-
falls unter Ziffer 7.1.3 der Textlichen Festsetzungen. 
 
 
Der Hinweis zu Bohranzeigen wird in die Begründung un-
ter Ziffer 4.2.9 Erdwärmeanlagen wie folgt übernommen: 
Die Errichtung von Erdwärmegewinnungsanlagen (Was-
ser/Wasser- oder Wasser/Sole-Wärmepumpe) sowie 
Gartenbrunnen erfordern grundsätzlich eine Bohranzeige 
gemäß § 49 Abs. 1 WHG. 
 
Zu 2.1.9 
Keine Abwägung erforderlich. 
 
2.1.10 
Keine Abwägung erforderlich.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
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2.1.11 
 

 
2.1.12 
 
 
 
 

2.1.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.11 
Keine Abwägung erforderlich.  
 
 
2.1.12 
Keine Abwägung erforderlich.  
 
 
Zu 2.1.13 
Die örtliche Brandschutzbehörde wurde in die Vorent-
wurfsplanung einbezogen. In der Stellungnahme vom 
30.11.2023 hat das Sachgebiet Feuerwehrwesen die Si-
cherung der Löschwasserversorgung über den Hydran-
ten an der Bischofswerdaer Straße mit einer Löschwas-
sermenge von 70 m³/h über einen Zeitraum von 2 Stun-
den bestätigt.  
 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Eine weitere Berücksichtigung in der Planung ist nicht er-
forderlich. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
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2.1.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 2.1.14 
 
Für die Kreisstraße sind keine Einschränkungen zu erwarten. 
Der Anbauverbotsstreifen von 20 m kann nicht eingehalten 
werden. Der Stadtrat empfiehlt nach Bestätigung des Bebau-
ungsplanes, vor Baubeginn der Rettungswache, einen Antrag 
an den Landkreis zur Versetzung der Ortseingangstafel und 
zur Festlegung einer Ortsdurchfahrt zu stellen. Dabei soll die 
Ortstafel um ca. 100 m bis zur Grundstückseinfahrt Flurstück 
Nr. 469/2 in östliche Richtung verschoben werden. Damit 
würde das Plangebiet der Ortsdurchfahrt zugeordnet werden 
können. 
In der Begründung wird unter 4.2.1. folgender Hinweis einge-
fügt: 
Der Stadtrat empfiehlt einen Antrag an den Landkreis zur Ein-
richtung einer Ortsdurchfahrt und vor Baubeginn der Ret-
tungswache zur Versetzung der Ortseingangstafel um ca. 100 
m in östliche Richtung zu stellen. Damit würde das Plangebiet 
der Ortslage zugeordnet werden können. 
Mit der Versetzung der Ortstafel nordöstlich der Zufahrt zu 
Flurstück Nr. 489/2 Weihnachtsbaumkultur wird auch für die-
ses Grundstück die Sicherheit durch die Reduzierung der zu-
lässigen Geschwindigkeit erhöht. 
 
Der vorhandene Landwirtschaft- neu Wirtschaftsweg sollte auf 
einer Länge von 18 m ausgebaut werden um unnötige Verun-
reinigungen der Kreisstraße auszuschließen. 
 
Die Versetzung der Ortstafel trägt durch die Geschwindigkeits-
reduzierung stark zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei. 
 
Gleiches gilt durch die gestalterische Maßnahme der Baum-
pflanzung. Hiermit wird der Ortseingang betont und die Be-
pflanzung der Nachbargrundstücke lagemäßig weitergeführt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste 
Seite. 
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2.1.15 
 
 
 
 
2.1.16 
 
 
 
 
 
 
2.1.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 2.1.14 
Die Unterhaltung der Bepflanzung sollte im Rahmen des städ-
tebaulichen Vertrages zwischen Stadt und Grundstücksnutzer 
geregelt werden. Die Baumstandorte befinden sich nicht im 
Bereich des Straßengrundstückes, so dass der Landkreis 
dadurch nicht betroffen ist.  
 
Die Forderung nach der Vorlage des Abstimmungsergebnis-
ses vor Beschlussfassung funktioniert bei den kurzen Pla-
nungsterminen nicht. Die Stadt hat diese Abwägung als zu-
sätzlichen Verfahrensschritt eingefügt um für alle Beteiligten 
Partner den Planungsvorgang transparent darzustellen. So-
wohl die Bürger wie auch die Behörden haben im nächsten 
Schritt die ergänzten Planunterlagen nochmal zu sichten und 
ihre Belange einzubringen. Die nach der öffentlichen Ausle-
gung durchzuführende Abwägung erfolgt üblicherweise in der 
gleichen Sitzung wie der Satzungsbeschluss. Das Abwä-
gungsergebnis wird dem LRA mit der Beteiligung zum Entwurf 
übermittelt. 
 
Zu 2.1.15 
 
Die Begründung wird unter Ziffer 4.2.1 wie folgt ergänzt: 
An den Zufahrten zur Kreisstraße K 8721 ist jeweils ein auf 
3 cm abgesenkter Bord anzuordnen. 
Dies hat den Sinn, die vorfahrtsrechtliche Unterordnung der 
Zufahrten zu regeln, ohne eine zusätzliche Beschilderung an-
ordnen zu müssen. 
 
Zu 2.1.16 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich.  
 
Zu 2.1.17 
Die Hinweise sind unter III Ziffer 3 der Textlichen Festsetzun-
gen bereits enthalten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird teil-
weise entspro-
chen.  
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
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zu 2.1.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen wurden in die Textlichen Festsetzungen wie 
folgt übernommen: 
1.1 GE e – eingeschränktes Gewerbegebiet 

(gem. § 8 BauNVO) 
Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung 
von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben. 
Das Gewerbegebiet wird als eingeschränktes Gewerbe-
gebiet (GEe) ausgewiesen, wodurch ein Nachtbetrieb aus-
geschlossen ist.  
Zulässig sind: 
 Gewerbebetriebe oder Anlagen aller Art, Lagerhäuser, 

Lagerplätze und öffentliche Betriebe, die das Wohnen 
nicht wesentlich stören,  

 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Anlagen für 
sportliche und gesundheitliche Zwecke 

 
Die Hinweise zur Einhaltung der Verwaltungsvorschrift werden 
in den Textlichen Festsetzungen unter I Ziffer 8 mit folgendem 
Wortlaut eingefügt: 
8. BETRIEBSZEITEN 
Während der Bauphase ist sicherzustellen, dass die in der All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - 
Geräuschimmissionen festgesetzten Immissionsrichtwerte für 
die betroffenen Gebiete entsprechend ihrer tatsächlichen Nut-
zung während der Tagzeit und vor allem während der Nacht-
zeit eingehalten werden. Dabei gilt als Nachtzeit die Zeit von 
20.00 bis 07.00 Uhr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste 
Seite.  
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Sollten die Immissionsrichtwerte überschritten werden sind ak-
tive und passive Lärmschutzmaßnahmen zu prüfen und ent-
sprechend fachgerecht umzusetzen. 
 

 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
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2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise wurden in der Begründung unter Ziffer 2 
bereits benannt, sie werden unter Bezug auf Karte 5 wie 
folgt ergänzt: 
 

Karte 5 - Landschaftsbereiche mit besonderen Nutzungsanfor-
derungen:  

Wassererosionsgefährdetes Gebiet in einer ausgeräumten 
Agrarlandschaft 
 Das Gelände ist relativ eben,  
das Niederschlagswasser wird nicht oberflächlich abgeleitet. 
Eine Gefährdung durch Wassererosion oder durch Erhöhung 
der Gefahr auf Nachbarflächen kann nicht erkannt werden.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste 
Seite.  
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Zu 2.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Im Umweltbericht unter 2.2.4 wird weiter ausgeführt: 
„Das Plangebiet liegt in einem Offenlandkorridor zwi-
schen der Siedlung Stolpen im Westen und der Weih-
nachtsbaumplantage im Osten, der regional bedeutsa-
men Tierarten als Wanderweg dienen könnte (Stellung-
nahme RPV, 03.01.2024). Dieser Korridor wird durch das 
Vorhaben auf eine Breite von 30 m eingeschränkt, da auf 
eine Umzäunung der geplanten Flächen aus versiche-
rungstechnischen Gründen nicht verzichtet werden 
kann.“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
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2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste Seite.  
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Die Anforderungen an den Radonschutz sind in der Be-
gründung unter Ziffer 4.3 enthalten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste 
Seite.  
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Die Hinweise werden in der Begründung angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Verweis wurde unter 4.3. der Begründung wie folgt 
angefügt. 
In der Broschüre "Radonschutzmaßnahmen - Planungs-
hilfe für Neu- und Bestandsbauten" (https://publikatio-
nen.sachsen.de/bdb/artikel/26126) sind die Möglichkei-
ten zum Radonschutz praxisnah erläutert. Diese Bro-
schüre kann kostenlos heruntergeladen werden. 
 
 
 
 
 
Der Verweis im Umweltbericht wurde angepasst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste 
Seite.   
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Der Querverweis wurde im Umweltbericht korrigiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betriebe, die der Störfallverordnung unterliegen werden 
an diesem Standort ausgeschlossen. 
Das wird in den Textlichen Festsetzungen unter I Ziffer 
1.1 wie folgt eingefügt: 

Anlagen und Betriebe, die der Störfallverordnung (12. Ver-
ordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes – StörfallVerordnung (12. BlmSchV) un-
terliegen werden ausgeschlossen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste 
Seite.  
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Weitergehende Ausführen erübrigen sich auf Grund des Aus-
schlusses dieser Betriebe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Abwägung erforderlich.  
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zu 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die örtliche Beschreibung der Versickerungsanlage wird präzi-
siert. 
In der Begründung wird unter Ziffer 4.2.5 der Text ab dem 6. 
Absatz wie folgt präzisiert: 
 
Gemäß Gutachten eignen sich dazu die Grün- bzw. westli-
chen Plangebietsflächen.  
 
Eine konkrete Flächenausweisung kann erst mit der Vorlage 
der Bauplanungsunterlagen erfolgen.  
 
 
 
 
 
In der Begründung wird der Hinweis wie folgt ergänzt: 
„Nach der Karte der Frosteinwirkungszonen der RSt012 (Bun-
desanstalt für Straßenwesen: digitale Karte der Frosteinwir-
kungszonen in Deutschland, M. 1 : 750.000 in Verbindung mit 
den Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von 
Verkehrsflächen, Ausgabe 2012) befindet sich die Baumaß-
nahme innerhalb der Frosteinwirkungszone III“ (Hinweis des 
LfULG v. 08.01.2024). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
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2.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gemäß dem übergebenen Kartenmaterial befindet sich die 
Gasleitung im Bereich des Straßengrabens, der Bestandteile 
des Flurstückes Nr. 373/1, der Kreisstraße K 8721. 
In der Begründung Ziffer 4.2.7 wird folgender Text ergänzt: 
Bei Baumaßnahmen sind die anerkannten Regeln der Technik 
(wie z. B. DVGW-Arbeitsblätter, DIN-Vorschriften, VDE- Richt-
linien, BG-Vorschriften.) zu beachten. 
 
Die Gas-Hochdruckleitung liegt mittig in einem Schutzstreifen 
von 4 m. Dieser Schutzstreifen muss unbedingt eingehalten 
werden. Im Schutzstreifen dürfen keine baulichen Maßnah-
men vorgenommen werden, die den Leitungsbestand beein-
trächtigen oder gefährden. 
Die exakte Lage, insbesondere Tiefenlage und der Verlauf der 
Versorgungsanlagen, können von den Eintragungen in den 
Plänen abweichen. Zur genauen Lagefeststellung sind fachge-
rechte Erkundigungsmaßnahmen (Ortung, Querschläge, 
Suchschlitze, Handschachtung o. a.) durchzuführen. 
Während der Baumaßnahme müssen die Versorgungsanla-
gen der SachsenNetze HS.HD GmbH so gesichert werden, 
dass seitliche und höhenmäßige Lageveränderungen ausge-
schlossen sind. Leitungen mit einer Überdeckung von 0,2 m 
dürfen nicht ohne Schutzmaßnahmen, die mit dem zuständi-
gen Meisterbereich abgestimmt sind, befahren werden. Frei-
gelegte Rohrleitungen sind vor mechanischen Beschädigun-
gen durch geeignete Mittel (z. B. Schutzmatten) zu schützen. 
Beschädigungen, die durch die Nichtbeachtung der erforderli-
chen Schutzvorkehrungen entstehen, sind dem zuständigen 
Meisterbereich zwingend anzuzeigen und können dem Verur-
sacher bei grober Fahrlässigkeit in Rechnung gestellt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nächste 
Seite.  
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zu 2.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Folgende zusätzliche Forderungen sind zu beachten: 
1. Keine Erdabtragungen bzw. Aufschüttungen über der Gas-

Hochdruckleitung. 
2. Armaturen und Leitungszubehör müssen grundsätzlich au-

ßerhalb des Fahrbahnbereiches verbleiben. 
3. Längsborde über der Gas-Hochdruckleitung sind nicht zu-

lässig. 
4. Bei Einsatz von Verdichtungsgeräten ist die Sicherheit der 

Gas-Hochdruckleitung zu gewährleisten. 

 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
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2.4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß dem übergebenen Kartenmaterial befinden sich keine 
Kabel der SachsenGigaBit GmbH im Plangebiet. 
 
In der Begründung Ziffer 4.2.8 wird folgender Text ergänzt: 
 
4.2.8 BREITBANDVESORGUNG / INFORMATIONS- 
           TECHNIK  
Entsprechend der Leitungsauskunft befinden sich bisher keine 
Anlagen im Plangebiet. 
Folgende Abstände zu den Informationstechnikanlagen 
(HDPE-Rohre mit Glasfaserleitungen, Fernmeldekabel, Strom-
kabel) sind einzuhalten: Parallelführung >0,2 m, Kreuzungen 
und Engstellen (nach Abstimmung) >0,2 m. Die Regellegetiefe 
beträgt 0,6 - 0,8 m. Die geforderte Überdeckung darf durch 
Geländeabtrag oder -aufschüttung nicht verändert werden.  
Diese Abstandsangaben sind bei der weiteren Planung zu be-
rücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.   
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zu 2.4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Siehe vorherige Seite.  
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2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Verweis auf die RASt06 wird gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird ent-
sprochen.  
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2.6 
Auszug aus dem Protokoll des Ortschaftsrates vom 13.11.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Stellungnahme des Ortschaftsrates zum Vorentwurf liegt 
nicht vor. Aus diesem Grund wurden die Hinweise aus dem 
Protokoll der Ortschftsratssitzung vom 13.11.2023 übernommen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Standortwahl wurde im Vorfeld des Aufstellungsbeschlus-
ses durch die Verwaltung umfangreich geprüft. 
Sicher wäre die Nähe zur Feuerwehr günstig, aber nicht zwin-
gend. Synergieeffekte wären nur durch eine gemeinsame 
Grundstücksausfahrt gegeben.  
Auch an dieser Stelle wäre ein B-Planverfahren erforderlich. 
 
Im Gewerbegebiet Bahnhofstraße gibt es keine verfügbaren 
freien Bauflächen. Das Gebiet des B-Planes Bahnhofstraße ist 
zu 100% ausgelastet. 
Innerhalb des Vorhaben- und Erschließungsplanes Baumarkt 
sind ebenfalls keine Reserven verfügbar.  
 
Die Aufnahme des Fußweges in die Planung wäre a) nur im 
Geltungsbereich, d.h. auf einer Länge von ca. 50 m oder b) 
durch Erweiterung des Geltungsbereiches bis zur Kreuzung 
an der Tankstelle möglich. 
Bei der Variante a) bleibt der Fußweg Stückwerk. Eine Weiter-
führung nördlich der Kreisstraße bedeutet große Einschnitte in 
die Privatflächen der Anwohner.  
b) Die Erweiterung des Geltungsbereiches unter Einbeziehung 
der K 8721 würde die Planungs- und Bauaufwendungen um 
ein Mehrfaches an Zeit und Geld übersteigen. Die Einbezie-
hung der Kreisstraße müsste mit dem Landkreis koordiniert 
werden. Diesen Aufwand kann ein durch Steuermittel finan-
zierter Betreiber einer Rettungswache nicht leisten. Das ist 
eine städtische Entwicklungsmaßnahme, die einer langfristi-
gen Vorbereitung bedarf.  
Fachlich günstiger wäre die Schaffung eines Fußweges süd-
lich der Kreisstraße, da sind im Moment noch genügend unbe-
baute Flächen vorhanden. 
Mit der sich abzeichnenden Möglichkeit der Festlegung einer 
Ortsdurchfahrt bis zur Zufahrt Flurstück Nr. 469/2 und der Ver-
setzung der Ortstafel wird die zulässige Höchstgeschwindig-
keit in diesem Bereich reduziert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird nicht 
entsprochen.  
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2.7   Bürger 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Vorteile, die die Errichtung der Rettungswache an diesem 
Standort mit sich bringt liegen in der Sicherung des Standor-
tes in Stolpen und der Absicherung kurzer Rettungszeiten. 
 
zu Teil A 
Die Brüstungshöhe der Fenster in Richtung Gebäude Bi-
schofswerdaer Straße wird mit 1,80 m bezogen auf die mitt-
lere Geländehöhe festgeschrieben. Dazu wird in den Textli-
chen Festsetzungen unter II Ziffer 1.2 folgendes ergänzt: 
Die Brüstungshöhen der Fenster im Bereich des Flurstück Nr. 
481/2 in Richtung Südwesten (Bebauung Bischofswerdaer 
Straße 35) sind mit mind. 1,8 m über OK Geländehöhe anzu-
ordnen. 
Eine Erhöhung des Abstandes ist planerisch nicht unbedingt 
erforderlich. Der Wirtschaftsweg ist mit einer Breite von 5 m 
geplant, das sind bereits mehr als 2 m mehr als im Bestand 
vorhanden. 
Ein zusätzlicher Grünstreifen wird auf Grund der Gebäu-
destruktur (Garage ohne Fenster nach Norden und Festle-
gung der Brüstungshöhe im Sozialbereich) nicht erforderlich.  
Die Flächen nördlich der Bauwerke sind mit einem 2 m hohen 
Sichtschutzzaun zu schließen. 
Dazu wird in den Textlichen Festsetzungen unter I Ziffer 10 
folgendes geregelt: 
10.  SICHTSCHUTZ 
Die Gebäude im Sondergebiet Rettungswache sind nach Nord-
westen konstruktiv so zu gestalten, dass die Freiflächen der 
Flurstück Nr. 483/4, 483/5 und 483/6 nicht direkt eingesehen 
werden können. 
Entlang der Grenze zum Wirtschaftsweg ist ein Sichtschutz 
ca. 2 m hoch anzulegen. Dies ist beispielsweise mit abgedich-
teten Stabgitterelementen, als Holzsichtschutzzaun oder dicht-
wachsender Hecke möglich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Seite 
32. 
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zu 2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu Teil C, 4.2.1 
Die im Vorentwurf benannte Trauf- und Firsthöhe wird im Bereich des Son-
dergebietes Rettungswache reduziert. Die Traufhöhe wird auf 6,5 m und die 
Gebäude- gleich Firsthöhe auf 7,5 m reduziert.  
 
Zu 1.1. Tankstellen sind nach Baunutzungsverordnung im Gewerbegebiet 
allgemein zulässig.  
Auf Grund der geringen Größe des Plangebietes wird der Hinweis übernom-
men und die Textlichen Festsetzungen unter Ziffer 2 angepasst.  
 
Zu 2. Bei der Beschreibung der Geländehöhen ist ein Rechtschreibfehler 
passiert. Richtig ist die in der Planzeichnung stehende Angabe von 292 m 
DHHN 2016. 
Die Textliche Festsetzungen werden korrigiert. 
 
Zu 7.1.2 – Eine komplette Nachtabschaltung ist aus Sicherheitsgründen 
nicht möglich. Die Textlichen Festsetzungen werden unter Ziffer 7.1.2 wie 
folgt geändert: Das nächtliche Beleuchtungsniveau ist in der Zeit zwischen 
0:00 Uhr und 5:00 Uhr auf mindestens 25 % des geplanten Lichtniveaus zu 
reduzieren.  
Dies ist z.B. durch Verwendung eines Dimmers in Verbindung mit einem Be-
wegungsmelder zu erreichen. Der Bewegungsmelder kann zudem mit dem 
Alarm gekoppelt werden. Alternativ kann ein Astro- Dimmer mit Steuerung 
der Lichtintensität in Abhängigkeit von der Uhrzeit verwendet werden.  
 
Zu 7.1.3 – Die Dachbegrünung wird weiterhin empfohlen aber auf Grund der 
noch offenen Anwendung alternativer Energien nicht festgesetzt. 
  
Zu 7.1.4 - Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu II Nr. 1 
Holz ist zugelassen, eine gesonderte Aufnahme in die Textlichen Festset-
zungen ist nicht erforderlich, zumal die Genehmigung der Denkmalschutz-
behörde erforderlich ist. 
 
Zu 3 - Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Teil C – Das Gewerbegebiet trägt natürlich nicht zu Verbesserung der 
med. Versorgung bei, der neue Stützpunkt der Rettungswache schon. Am 
neuen Standort werden auch Geräte und Anlagen vorgehalten, die dem all-
gemeinen Katastrophenschutz dienen. Das sind beispielsweise Notstromag-
gregate. Das ist am derzeitigen Standort nicht möglich. Darüber hinaus sind 
für das Personal DIN-gerechte Aufenthalts-und Sozialräume erforderlich.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Seite 
32. 
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Zu 2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 4.1 
Bisher gibt es keine Interessenten für eine mögliche Gewerbean-
siedlung. Es besteht bisher noch kein Baurecht.  
Im Gewerbegebiet Bahnhofstraße sind alle Flächen belegt. 
Was ist mit alter Ziegelei gemeint? – Ziegeleistraße im Ortsteil 
Helmsdorf?  Diese Fläche befindet sich weit außerhalb des Stand-
ortsuchbereiches. Die Einhaltung der Rettungszeiten ist nicht gege-
ben. 
 
4.4.1 
Die Schaffung eines Fußweges außerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes ist eine städtische Entwicklungsmaßnahme, 
die einer langfristigen Vorbereitung bedarf.  
Mit der sich abzeichneten Möglichkeit der Festlegung einer Orts-
durchfahrt bis zur Zufahrt Flurstück Nr. 469/2 und der Versetzung 
der Ortstafel wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem 
Bereich reduziert. 
 
5.1.2 bis 7.1.4 siehe Hinweise S 29 zu Textlichen Festsetzungen I 
Ziffer 7.1.2 bis 7.1.4 
 
Zu Umweltbericht  
2.2.4  
Die Einschränkung der Freiflächen, die regelmäßig von ortstreuen 
Tieren genutzt werden ist auf Grund der Kleinräumigkeit des Plange-
bietes eher gering. 
 
Rotwild, Schwarzwild, Fuchs 
Der Offenlandkorridor zwischen der Siedlung Stolpen im Westen 
und der Weihnachtsbaumplantage im Osten wird durch das Vorha-
ben auf eine Breite von etwa 56 m eingeschränkt. Eine Querung der 
Bischofswerdaer Straße ist hier für Rotwild, Schwarzwild und Fuchs 
immer noch möglich, verschlechtert sich jedoch. Eine Vermeidung o-
der Minderung des Eingriffs ist nicht möglich, da auf eine Umzäu-
nung der geplanten Flächen aus versicherungstechnischen Gründen 
nicht verzichtet werden kann. Da die o.g. Arten nicht streng ge-
schützt sind, können damit artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände ausgeschlossen werden.  
Der Fotonachweis wird zur Kenntnis genommen. 
Zur Klärung des Sachverhaltes wurde das Material der Unteren Na-
turschutzbehörde mit der Bitte um Unterstützung übergeben.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Seite 
32. 
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zu 2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soweit es sich aus diesen Aufnahmen und den nachgereichten Video-
aufnahmen erkennen lässt, handelt es sich hier nicht um einen Uhu, 
sondern um eine Waldohreule. 
Entfernt ähnelt sie dem Uhu, ist jedoch deutlich kleiner und hat einen 
schlankeren Körper. Die Grundfarbe des Gefieders an der Oberseite der 
Flügel ist beige und braun-grau marmoriert. Die Unterseite ist eher heller 
mit dunklen Längsstrichen. Ihr Gesichtsschleier ist weiß umrandet.  
Die Waldohreule gilt in Deutschland als nicht gefährdet. 
 
Die untere Naturschutzbehörde hat dazu folgende Einschätzung verfasst 
(E-Mail, 07.03.24): 
„Die Waldohreule ist nicht im Anhang der Vogelschutzverordnung oder 
als Rote Liste Art aufgeführt. Weiterhin wurde auch in die Bundesarten-
schutzverordnung geschaut, in der die besonders oder streng geschütz-
ten Arten gelistet sind (siehe Anhang). Dort ist die Waldohreule ebenfalls 
nicht aufgelistet. Sie scheint also keinen besonderen Schutzstatus zu 
haben.  
Für Sachsen sind die Bestände regional unterschiedlich und es gibt 
auch Räume, in der sie eher seltener anzutreffen ist. Daher ist eine regi-
onale Einschätzung der Wichtigkeit des Erhaltes von Lebensraumstruk-
turen sinnvoll. Hier hatte sich Uli Augst [örtlicher Ornithologe, Anm. d. 
Verf.] ja schon dementsprechend geäußert. 
Von der Landeshauptstadt Dresden liegt aktuell die Brutvogelkartierung 
von 2016 – 2020 vor. Zur Waldohreule stehen u. a.  folgende Hinweise 
zum Schutz: 
Bestand und Bestandsentwicklung erfordern derzeit keine speziellen 
Schutzmaßnahmen. Wichtige Vorsorgemaßnahmen sind die Erhaltung 
und Nachpflanzung von Koniferen als bevorzugte Brutplätze und Tages-
einstände im Winter. 
Brutplätze meist in Nadelbäumen, vor allem Kiefer, weniger in Laubbäu-
men. 
Für die Brut werden ausschließlich vorhandene Nester anderer Arten, 
insbesondere der Aaskrähe genutzt. Tagesruheplätze nach der Brutzeit 
in Laub- und Nadelbäumen, während des Winters vor allem in Koniferen 
und öfters in Ortslagen.“ 
Fazit: Eine Beeinträchtigung für die Waldohreulen wird nicht gesehen, 
da die Omorikafichten als Eingrenzung um die komplette Weihnachts-
baumkultur von Herrn Kleinstäuber angelegt ist [,die vom geplanten Vor-
haben nicht berührt werden, Anm. d. Verf.] und somit [bei Störung, Anm. 
d. Verf.] im Norden und Osten genügend Nadelgehölze als Tagesruhe-
plätze zur Verfügung stehen.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe 
Seite 32. 
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Alternative Standorte wurden im Vorfeld des Aufstellungsbe-
schlusses zum Bebauungsplan geprüft. 
Umfangreiche Untersuchungen sind u.a. im Rahmen der Aus-
schreibung der Rettungsdienstleitungen durch den Landkreis 
Sächsische Schweiz – Osterzgebirge geführt und mit Kreis-
tagsbeschluss vom Dezember 2021 beschlossen wurden.  
 
Die Rettungswache ist ein öffentlich-rechtlicher Belang, der 
beachtet werden muss. 
 
Dabei wird die Planungshoheit der Kommune keinesfalls miss-
braucht. 
 
 
 
 
Verfügbare Bauflächen stehen zurzeit nur im B-Plangebiet 
„Ziegeleistraße“ in Helmsdorf zur Verfügung. 
Dieser ist ca. 5,5 km vom derzeitigen und ca. 6,0 km vom ge-
planten Standort entfernt. Das Gebiet liegt sehr nah am Rand 
des Versorgungsbereiches. Mit dieser Lage können die vorge-
schriebenen Einsatzzeiten nicht mehr in allen Bereichen ein-
gehalten werden.  
 
 
 
Bisher wurde nur die Bebauungsplanerstellung vorgenommen. 
Der Flächennutzungsplan ist als Folge der Planung anzupas-
sen und wird als eigenes Verfahren geführt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird teil-
weise entspro-
chen.  
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2.8   Bürger 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Vorteile, die die Errichtung der Rettungswache an diesem 
Standort mit sich bringt liegen in der Sicherung des Standor-
tes in Stolpen und der Absicherung kurzer Rettungszeiten. 
 
zu Teil A 
Die Brüstungshöhe der Fenster in Richtung Gebäude Bi-
schofswerdaer Straße wird mit 1,80 m bezogen auf die mitt-
lere Geländehöhe festgeschrieben. Dazu wird in den Textli-
chen Festsetzungen unter II Ziffer 1.2 folgendes ergänzt: 
Die Brüstungshöhen der Fenster im Bereich des Flurstück Nr. 
481/2 in Richtung Südwesten (Bebauung Bischofswerdaer 
Straße 35) sind mit mind. 1,8 m über OK Geländehöhe anzu-
ordnen. 
Eine Erhöhung des Abstandes ist planerisch nicht unbedingt 
erforderlich. Der Wirtschaftsweg ist mit einer Breite von 5 m 
geplant, das sind bereits mehr als 2 m mehr als im Bestand 
vorhanden. 
Ein zusätzlicher Grünstreifen wird auf Grund der Gebäu-
destruktur (Garage ohne Fenster nach Norden und Festle-
gung der Brüstungshöhe im Sozialbereich) nicht erforderlich.  
Die Flächen nördlich der Bauwerke sind mit einem 2 m hoher 
Sichtschutzzaun zu schließen. 
Dazu wird in den Textlichen Festsetzungen unter I Ziffer 10 
folgendes geregelt: 
10.  SICHTSCHUTZ 
Die Gebäude im Sondergebiet Rettungswache sind nach Nord-
westen konstruktiv so zu gestalten, dass die Freiflächen der 
Flurstück Nr. 483/4, 483/5 und 483/6 nicht direkt eingesehen 
werden können. 
Entlang der Grenze zum Wirtschaftsweg ist ein Sichtschutz 
ca. 2 m hoch anzulegen. Dies ist beispielsweise mit abgedich-
teten Stabgitterelementen, als Holzsichtschutzzaun oder dicht-
wachsender Hecke möglich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Seite 
37. 
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zu 2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu Teil C, 4.2.1 
Die im Vorentwurf benannte Trauf- und Firsthöhe wird im Bereich des Son-
dergebietes Rettungswache reduziert. Die Traufhöhe wird auf 6,5 m und die 
Gebäude- gleich Firsthöhe auf 7,5 m reduziert.  
 
Zu 1.1. Tankstellen sind nach Baunutzungsverordnung im Gewerbegebiet 
allgemein zulässig.  
Auf Grund der geringen Größe des Plangebietes wird der Hinweis übernom-
men und die Textlichen Festsetzungen unter Ziffer 2 angepasst.  
 
Zu 2.  Bei der Beschreibung der Geländehöhen ist ein Rechtschreibfehler 
passiert. Richtig ist die in der Planzeichnung stehende Angabe von 292 m 
DHHN 2016. 
Die Textliche Festsetzungen werden korrigiert. 
 
Zu 7.1.2 – Eine komplette Nachtabschaltung ist aus Sicherheitsgründen 
nicht möglich. Die Textlichen Festsetzungen werden in Ziffer 7.1.2 wie folgt 
geändert: Das nächtliche Beleuchtungsniveau ist in der Zeit zwischen 0:00 
Uhr und 5:00 Uhr auf mindestens 25 % des geplanten Lichtniveaus zu redu-
zieren.  
Dies ist z.B. durch Verwendung eines Dimmers in Verbindung mit einem Be-
wegungsmelder zu erreichen. Der Bewegungsmelder kann zudem mit dem 
Alarm gekoppelt werden. Alternativ kann ein Astro- Dimmer mit Steuerung 
der Lichtintensität in Abhängigkeit von der Uhrzeit verwendet werden.  
 
Zu 7.1.3 – Die Dachbegrünung wird weiterhin empfohlen aber auf Grund der 
noch offenen Anwendung alternativer Energien nicht festgesetzt. 
  
Zu 7.1.4 - Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu II Nr. 1 
Holz ist zugelassen, eine gesonderte Aufnahme in die Textlichen Festset-
zungen ist nicht erforderlich, zumal die Genehmigung der Denkmalschutz-
behörde erforderlich ist. 
 
Zu 3 - Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Teil C – Das Gewerbegebiet trägt natürlich nicht zu Verbesserung der 
med. Versorgung bei, der neue Stützpunkt der Rettungswache schon. Am 
neuen Standort werden auch Geräte und Anlagen vorgehalten, die dem all-
gemeinen Katastrophenschutz dienen. Das sind beispielsweise Notstromag-
gregate. Das ist am derzeitigen Standort nicht möglich. Darüber hinaus sind 
für das Personal DIN-gerechte Aufenthalts-und Sozialräume erforderlich.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Seite 
37. 
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Zu 2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 4.1 
Bisher gibt es keine Interessenten für eine mögliche Gewerbeansied-
lung. Es besteht bisher noch kein Baurecht.  
Im Gewerbegebiet Bahnhofstraße sind alle Flächen belegt. 
Was ist mit alter Ziegelei gemeint? – Ziegeleistraße im Ortsteil Helms-
dorf?  Diese Fläche befindet sich weit außerhalb des Standortsuchberei-
ches. Die Einhaltung der Rettungszeiten ist nicht gegeben. 
 
4.4.1 
Die Schaffung eines Fußweges außerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes ist eine städtische Entwicklungsmaßnahme, die einer 
langfristigen Vorbereitung bedarf.  
Mit der sich abzeichneten Möglichkeit der Festlegung einer Ortsdurch-
fahrt bis zur Zufahrt Flurstück Nr. 469/2 und der Versetzung der Ortstafel 
wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich reduziert. 
 
5.1.2 bis 7.1.4 siehe Hinweise S 29 zu Textlichen Festsetzungen I Ziffer 
7.1.2 bis 7.1.4 
 
Zu Umweltbericht  
2.2.4  
Die Einschränkung der Freiflächen, die regelmäßig von ortstreuen Tie-
ren genutzt werden ist auf Grund der Kleinräumigkeit des Plangebietes 
eher gering. 
 
Rotwild, Schwarzwild, Fuchs 
Der Offenlandkorridor zwischen der Siedlung Stolpen im Westen und 
der Weihnachtsbaumplantage im Osten wird durch das Vorhaben auf 
eine Breite von etwa 56 m eingeschränkt. Eine Querung der Bischofs-
werdaer Straße ist hier für Rotwild, Schwarzwild und Fuchs immer noch 
möglich, verschlechtert sich jedoch. Eine Vermeidung oder Minderung 
des Eingriffs ist nicht möglich, da auf eine Umzäunung der geplanten 
Flächen aus versicherungstechnischen Gründen nicht verzichtet werden 
kann. Da die o.g. Arten nicht streng geschützt sind, können damit arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen werden.  
Der Fotonachweis wird zur Kenntnis genommen. 
Zur Klärung des Sachverhaltes wurde das Material der Unteren Natur-
schutzbehörde mit der Bitte um Unterstützung übergeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe 
Seite 37. 
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zu 2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soweit es sich aus diesen Aufnahmen und den nachgereichten Videoauf-
nahmen erkennen lässt, handelt es sich hier nicht um einen Uhu, sondern 
um eine Waldohreule. 
Entfernt ähnelt sie dem Uhu, ist jedoch deutlich kleiner und hat einen 
schlankeren Körper. Die Grundfarbe des Gefieders an der Oberseite der 
Flügel ist beige und braun-grau marmoriert. Die Unterseite ist eher heller 
mit dunklen Längsstrichen. Ihr Gesichtsschleier ist weiß umrandet.  
Die Waldohreule gilt in Deutschland als nicht gefährdet. 
 
Die untere Naturschutzbehörde hat dazu folgende Einschätzung verfasst 
(E-Mail, 07.03.24): 
„Die Waldohreule ist nicht im Anhang der Vogelschutzverordnung oder als 
Rote Liste Art aufgeführt. Weiterhin wurde auch in die Bundesartenschutz-
verordnung geschaut, in der die besonders oder streng geschützten Arten 
gelistet sind (siehe Anhang). Dort ist die Waldohreule ebenfalls nicht auf-
gelistet. Sie scheint also keinen besonderen Schutzstatus zu haben.  
Für Sachsen sind die Bestände regional unterschiedlich und es gibt auch 
Räume, in der sie eher seltener anzutreffen ist. Daher ist eine regionale 
Einschätzung der Wichtigkeit des Erhaltes von Lebensraumstrukturen 
sinnvoll. Hier hatte sich Uli Augst [örtlicher Ornithologe, Anm. d. Verf.] ja 
schon dementsprechend geäußert. 
Von der Landeshauptstadt Dresden liegt aktuell die Brutvogelkartierung 
von 2016 – 2020 vor. Zur Waldohreule stehen u. a.  folgende Hinweise 
zum Schutz: 
Bestand und Bestandsentwicklung erfordern derzeit keine speziellen 
Schutzmaßnahmen. Wichtige Vorsorgemaßnahmen sind die Erhaltung 
und Nachpflanzung von Koniferen als bevorzugte Brutplätze und Tages-
einstände im Winter. 
Brutplätze meist in Nadelbäumen, vor allem Kiefer, weniger in Laubbäu-
men. 
Für die Brut werden ausschließlich vorhandene Nester anderer Arten, ins-
besondere der Aaskrähe genutzt. Tagesruheplätze nach der Brutzeit in 
Laub- und Nadelbäumen, während des Winters vor allem in Koniferen und 
öfters in Ortslagen.“ 
Fazit: Eine Beeinträchtigung für die Waldohreulen wird nicht gesehen, da 
die Omorikafichten als Eingrenzung um die komplette Weihnachtsbaum-
kultur von Herrn Kleinstäuber angelegt ist [,die vom geplanten Vorhaben 
nicht berührt werden, Anm. d. Verf.] und somit [bei Störung, Anm. d. Verf.] 
im Norden und Osten genügend Nadelgehölze als Tagesruheplätze zur 
Verfügung stehen.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe 
Seite 37. 
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zu 2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alternative Standorte wurden im Vorfeld des Aufstellungsbe-
schlusses zum Bebauungsplan geprüft. 
Umfangreiche Untersuchungen sind u.a. im Rahmen der Aus-
schreibung der Rettungsdienstleitungen durch den Landkreis 
Sächsische Schweiz – Osterzgebirge geführt und mit Kreis-
tagsbeschluss vom Dezember 2021 beschlossen wurden.  
 
Die Rettungswache ist ein öffentlich-rechtlicher Belang, der 
beachtet werden muss. 
 
Dabei wird die Planungshoheit der Kommune keinesfalls miss-
braucht. 
 
 
 
 
Verfügbare Bauflächen stehen zurzeit nur im B-Plangebiet 
„Ziegeleistraße“ in Helmsdorf zur Verfügung. 
Dieser ist ca. 5,5 km vom derzeitigen und ca. 6,0 km vom ge-
planten Standort entfernt. Das Gebiet liegt sehr nah am Rand 
des Versorgungsbereiches. Mit dieser Lage können die vorge-
schriebenen Einsatzzeiten nicht mehr in allen Bereichen ein-
gehalten werden.  
 
 
 
Bisher wurde nur die Bebauungsplanerstellung vorgenommen. 
Der Flächennutzungsplan ist als Folge der Planung anzupas-
sen und wird als eigenes Verfahren geführt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregun-
gen wird teil-
weise entspro-
chen. 
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3. BESCHLUSS 
 
3.1 Die Abwägungen gemäß Ziffer 2.1 bis 2.8 werden bestätigt. 
 
3.2 Der Entwurf des Bebauungsplanes „Gewerbe- und Sondergebiet Rettungswache“ 

in Stolpen, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den Textlichen Festsetzun-
gen (Teil B), der Begründung (Teil C) und dem Umweltbericht (Teil D) jeweils in der 
Fassung vom 06.11.2023, geändert am 08.03.2024, wird gebilligt.  

 
3.3  Der Entwurf des o.g. Bebauungsplanes ist nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

für die Dauer eines Monats im Internet zu veröffentlichen und zusätzlich öffentlich 
auszulegen. 

 
3.4  Die Behörden, Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden sind nach § 4 

Abs. 2 BauGB zur Stellungnahme aufzufordern. 
 
3.5 Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu geben. 
 

4. ABSTIMMUNGSERGEBNIS 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Stadtrates:    ; davon anwesend:    
   Ja-Stimmen:  Nein-Stimmen Stimmenthaltungen 

zu Punkt 2.1.2 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.3 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.4 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.7 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.8 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.13 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.14 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1.15 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.1. 17 .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.2.  .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.3.  .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.4.1  .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.4.2  .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.5.  .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.6.  .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.7.  .........................;      .........................;        ............................ 
zu Punkt 2.8.  .........................;      .........................;        ............................ 
 
Bemerkungen: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren......... Mitglieder des Stadt-
rates von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Maik Hirdina  
Bürgermeister  


